
S6m1T1ttdHr EnC't~MtgUnfGn!bH Be1te•smrt1mtf 1"2000&S7e e 

Al Kalenderjihrllclle Erlllsobe11remen 

l, Z..atnmenl..,unc (J. Rec•lltfunppeflode) 

,...<„~.;iff:~"'-··~.„~~t;:-.t·~....„~·~;~ 
:,1.1 ~~c!t{„~~ ~~t~~~~~~rl:~~:;=J.i··~-~}·~~~ ~! ~.~~:.~-~~::~~~s.~::·fil~iff.~~~~:t~·;~~?.~~;~~~.;~;~?~ 

v...-„ Vort~-·- Vcrtd....,•--*' v-.i~ ·.;;.,;,..;...,.i.t.;,;.~
Vt<fllnnAtt Jw t~Ahs.l~(VJ f16Al>Ll~ ....undunacttt• Prodc&ttlWtitsl.tdot 

ll!•..J W.1MeiV!VN C!dJUAl!gll!PFd 
Vwfa>wt11 

A_...-s-M 
UAbs.l U7U3H 2018 0,20 101.•o 0,4­
H:Ut.­
_.,.,,,llol 201S 101' o.•o 109,lO 0,9824'1 

Eltlrlmrw..t tCWJ 9J,- 2020 0,60 111,IO l,4m" 

-..rdleniw.t O,Ol>K 2021 O,IO lU:,90 l,97•S"lSEWl 

Vwbrauche"PtctsC„ · 

sa111Hnde1 „dl i 8 lOU 1022 1,00 lU,70 2,41U" 

~l~~·iYrm.J . 

l'1ß1im~~,i~1•~~~~u~~:ßc~~tr~ail.~,;,>r}„~fm;~:e.~t.~!.i\~':i~N•~~r.s~··µ1:;r;~~1l'fl\t<~~~'t;l,.,'k~':~i3'!~~~~~·~;t,~:.f~;:ü:~~::.~i~f;:;:.~~
tt;,..{,~~~••n~~~&~~~,x.:-:„~~;~.\\'.f, :"'t'~~~~~~~~:-tJi'"·R~~Ff.~~(~~~1-:*~~~~1.•-;.;;:)•;,;:"ii~„~~"l}'J~~ ;:~m~.9.i!!.·t„~t.f1tli;?'~~~,.:t;(i\,;;1.,„.-Jw. :r.~t.;.~,:·.·" 

. J-.. ,(llOsobe<sreme · OoutmlltNdlt · . Voribqehcnd nldit · Vali4eibendetAntel kclnllulll>lro · 5'11>erofthlent-lionus Dauerde< R<i<i!l<Mic'· · 
n~§,AAfCV bfflnnwssbare beelnftuubHe · · derlneffi,1ltnztn'1m Kort~il~nodl , nach · perlode · 

.Kost onantellenodi'§ ~denochf'. · Jahtt ' fllAbs,MR<sV . Ol•AA„I( 
. „.„·: '' 11Abs.2~ ' l l . 

. . ·Ai..:3AR<iV 

. t .-.„~~·~:'.:':;~i- +KA....,. · _~i_KA..... +u:v,j •u... ..„ /T) . 


2018 1.)$7.708 611.117 634,235 0,80 44.:182 0 


2019 1.3SJ.Ml 688.117 630.9Jl 0,60 ••.lSO 0 

1020 U.S.011 611.117 626.57• 0,40 O.MS 0 

1021 1.)41.240 Aa.117 61L•97 0,20 0.<190 0 

2022 UJ4.a.7 611.117 616.214 0,00 4].120 0 ,.,.. V~drc„ 

~nodltl 
S.tz2M~lnllahtt 

Vut..-.vdleqnlrce­

--·-~·" Abs.lAR~hn 

Generehrselct-r-
PtoOiloMdtMlktOr 

""<!>,U1'kcV . 

Dpl\•llo­
s411„.-11oa 

AP4'I 

~•lllltseftmentnadl ..,--.....111o „...- ­ ......­
tUM.t(V nodlfllMo&.S~ nodi§U 

Im JWt'· .Abs. S AAisY Im 

So<utl&a 

• (VPI,_ 
a..111.tir· 

/VP!o „ •PF,1 . ...·„ 
+ICICA, ·~ +rw. 

a..&lllw 

-Vl(J + S........ 

10U 

2019 

107,40 

109.JO 

~90 

10,.IO 

0,IJIM9·­ 0 

0 

0 

0 

2010 111,10 106,90 op10 0 0 0 

1021 112,90 !06,90 O,OU1 0 0 

1022 114,70 l06,90 0,020 0 0 

6ello 1 \'Oft J 



1 
1.. 
J 

1 1
i 1 
J i 

l 
0 

J 
1„ 

i„ 
! 



e e

'°"11ntld4tfEtletg\tvt'IHtgUng GcnOH -·-•-57 

~~;:t}~~~~;::~.~~~~r~~i:i..;;'~~~'.i;1~~i1i"-~~~:;~~Ä.-~t::~}r.:~~~N=~:~:·~}:;..~;i2~~~E;··~;.„~:.S!!~ {!':';~t~):~~'i/ '.'.(~.:r~!:~.fß:~ 
Geu.111\tlr.osten ICA,,. l-l7UJJ 

61l.U7°""----·•ICooteft•nWle kAw.. 

1t1pit.11atanab1111 K°bb, 10.100 1J.ilJ l&.297 ll.729 H .142 

VorD~nklltMefnfl.,.bo..,.KoAtnont„ [(] . iv.,...• (ICA,,. ·M,,.,,· KIW>_ll 0 EW," nun 6U.S7• 621A!7 61l.2lA63°"'" 

-
_,._,_,_tlll<I JA,...•(ltA,,, · ICAo..·ICKAilt·~J 443t2 '4.150 O.MS 01.A!IO o .uo 

(l ·YJa~ lS.SOS l6ASO 11.$38 0-........--- „ 
 0 0 0•rtlt--
„,„ 

llo/T 0 0 0 0 0 

111.a .1alw!ld1e.worilbefseh~nldll b«elnfllmbarer uct. "°'-+ (l • VJ • KAo.. • Bo/T 669.740 657.42' 644.112 630.195 616.214
ntd\t imbauts0 bt•pf!u•Wrgg tcosssr•c'S" 
I~v~~~~Mi>~~i.ij,~t~~;~~~~$f~';$,.~~~;~v"~~~~~.Ki.~:.!~~~!-:.i.:}·:.·~w,~;r:"f.J't„~:--~~; v,;.;.~~r;;r~·~~}.~~f·t\·,·r~f·t~~.:-:~.·~:-~:~ 

~mtlndunod>f8~ YPI 106,,. 107.40 109,111 1U,1-0 lll.!IO 114,70 

sw,_,..c1esv~~""'°""'"''"'kJ>hi"VP\/Vl'lo l„COO J,Oll'S tAJ•• 1,osn 1,07)0 

l<umu~ttcenett,ll<tseklonlor~rnadltt ..
PF, C"0049 0,0049 O,OCH 0.0148 0,0197 0.0247 

Vetbnudlerp«hc...mdnftc../•......,kllvllltsfo<1schritt (llPIJVPl,Hf\ :-..'! 0,"98 1,0US 1,0245 1,01'4 1,0482 

111. Jllridle IC_.lo mit VPI uni Pf KLa • (VPIJVPlo• PF.J. 669.591 665.724 6$9.904 6SUU &4$.9)1 

2.S~~.:..~~~~~~~~~~8':~~&~~~~-.:~~;~~~S~~~Utf":~?~:~~~B't:J!·:t,~'~~~+;~~t~i;~~l?i*'<"b':f~~ 
IV.ICl~ols<llllC••dlflDo~_ MM, 0 

'i?~~~·j~~~r.~:;;·~~~~;~qp;4w,,~~{'&~f~iP~'ff~'f·~l~i'lfält?TilF.."~~:ß?~)~.:\~4t1W::v~;~~#~:?:;,t.\~~-\~i:\-!{~l!f;Jt.;:',i'..':i;~.-0'„l'>~'t~m.~~~~„p;,-~~..fi.~A*:',;~1~~ö 
V. fu....SA.bscN!1uufdleEOGw1>tUAll:C'f-" ~ 0 0 0 0 0 

u~~„11'öriiiraie~ · ~ •n~1'i!'1·:;r~"" .l;!l"•;lr~ ~-r-:.v~"-'lff.~~".'.IS:.V"·'' .~~~~'JJ~~,,.~~~" .~~]"';:.""i;:i~~~ii!i~.- .••0• ..v..->•.;;;.;:-.;.,.1w,;.::.~~:-- . '"~1-.{,&!.;-,:-.;..~_;,,~:v...... ~-;;;;·:if!..-..,.;:~~·T;.~ .s.
~.._,..::·.~~""-'1'. IJ. „~ -~~~.,,l;.:l:!j f•' -~~ ....... 1.+..iv,+.••~ 11; ~;;.-.;.:,?' ""„ ~ z'<.1·~""'-~'.';,J: . ....si."708 '":<i · •· ;·~· .„7.;...' .+LJ4l.ou:1<..-.„._..,. ·l.J41.2AO',..,...-,,:, ,„~r.~\S-OJ ~- ':.'"'··~ ·~ · ~ ··.„~_.,,.-·~;y-;....;-.·~·-i•~.~~···A..~~\tC: ~1.,.·;:.'.;~':-~~'-~:t;"'>'„'::„...._;~.:~~... :4,.. ,.'""..\-LL,:;~~'f- ._,~:;.~-"'""··:')'!Jit,-'•f'!\.·G-·t„"'• · -:t-.:<'4"'t~~,,_f.1"'f '\ 

u„w~~.~~t\7~~~~~.~~~1V-Ä"'=r~~~n~~~~~~~~~~~,(~~~t):~~~-,t.!1;ff~~W;t;~~Y7"~;;~~(<e·,oe::~f.1z1.~~~;:':"·!1;):t~;;.-~"'l 
--·di."'""___.,...""""""""_ - 0 0 0 0 0 

'.3 i<a1ei.ile'illlfitld;ltEitlJso~r;;;~~~t>i~!i%tO.-s-~~~l:@~~~~~~"~~;;~:.r;;~p:5i'iiS7itcis.:~~~fr1;f3saiJ4J.1~le~~o~$j,i.~"i..'l4L~•i!i;t-iJi~~·t-:334:047{ 

SdllJwnl 

mailto:i<a1ei.ile'illlfitld;ltEitlJso~r;;;~~~t>i~!i%tO.-s-~~~l:@~~~~~~"~~;;~:.r;;~p:5i'iiS7itcis.:~~~fr1;f3saiJ4J.1~le~~o~$j,i.~"i
http:v..->�.;;;.;:-.;.,.1w
http:fu....SA
http:VorD~nklltMefnfl.,.bo


e e 

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH Betriebsnummer 12000857 

A2 Kapitalkostenabzug 
r-~~J.~~f~~r~~s?i~f?~~·' ,Narne?#!',.~,„...,, .1,".~~ 
.„,.... .;;:.lE„':.~„........ "1C••·· :Y:~(.<. .„ Jll~~Q!~]f~~ri~~t~~~9.i9!f~t~t~{~~t?ß~~:~~HJ:~l~S1.~f~~~~~~1~~~~~:~~:~~~~ 
Somme 14.461 19.443 24.572 ·30.004 35.656 
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH NBl 
Stadtwerke Sömmerda VPl 14.461 19.443 24.572 30.004 
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Anlage 1-NB 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV ermittelt die Beschlusskammer das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der dritten Regulierungsperiode 

durch eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der GasNEV. Die 

dritte Regulierungsperiode beginnt am 01 .01 .2018. Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 

Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der 

Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 

Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Ge­

schäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprü­

fung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2015. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 S. 1 

ARegV i. V. m. §§ 4 bis 9 GasNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 Abs. 2 GasNEV setzen sich die 

Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen Ab­

schreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 

GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 GasNEV, unter Abzug der kosten­

mindernden Erlöse und Erträge nach § 9 GasNEV, zusammen. Bilanzielle und kalkulatori­

sche Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen Bezug zum Netzbetrieb aufweisen 

(§ 4 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netz­

betreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei ei­

nem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. 

§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 

Abs. 1 S. 4, 2. Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und ­

erlösen ausgeschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe 

nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kost,enprüfung 

bezieht, sind gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. Die so ermittelten 

Netzkosten, die gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Er­

lösobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB und betragen 

1.376.833€ 
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Anlage 1-NB 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i. V m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom Netzbe­

treiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die Be­

zeichnung der XLSX-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV}, den Kosten eines effizienten und strukturell vergleich­

baren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) 

und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen 

würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der Na­

tur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers 

entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht bekannt, solange 

der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese dezidiert 

nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der 

Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§§ 68 EnWG und 24 

VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungslast 

begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungs­

erhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, 

EnVR 79/07, Rn. 21 ; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Vielmehr „ist es erforderlich, 

dass die tatsächlich angefallenen Kosten, deren Anfall im Basisjahr sowie deren inhaltlicher 

Bezug auf das Basisjahr dargelegt und belegt werden und die Zuschlüsselung auf das zu 

prüfende Netz plausibel gemacht wird." (OLG Stuttgart, 201 Kart 12/14, S. 7) Nicht nachge­

wiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 

(V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV ausge­

schlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der Durch-
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Anlage 1-NB 

führung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV 

keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu berücksichti­

gen. 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäfts­

jahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der drit­

ten Regulierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich einmalig im Basisjahr i. S. d. 

§ 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu 

Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundra­

ge für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. 

BGH, EnVR 4811 O - "EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn 

das Ergebnis der Kostenprüfung 2015 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Er­

lösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in 

diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen 

Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant ge­

genüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn 

der Netzbetreiber plausibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, 

die im laufe der Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. Dies 

muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies ver­

deutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer nKostenprü­

fung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach§ 9 GasNEV mit einbezogen ist. 

rne durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemäß § 20b GasNEV 

bundesweit umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertrags­

partner in § 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der Kooperationsvereinbarung zwi­

schen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen vom 

30.06.2016 (im Folgenden: KoV) vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschrei­

bung des Wälzungsprozesses erfolgt in dem BDEW I VKU I GEODE-Leitfaden „Kostenwäl­

zung Biogas". Die durch die Einspeisung von Biogas bei den Verteilernetzbetreibern verur­

sachten Kosten werden entsprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber 

weitergegeben und von diesen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum an alle Netzbetreiber 

im Bundesgebiet weitergegeben. Daher sind die durch die Einspeisung von Biogas verur­

sachten Kosten nicht als Netzkosten zu berücksichtigen. 
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Anlage 1-NB 

Kosten, die gemäß § 19a EnWG aufgrund der Umstellung der Gasqualität entstehen, werden 

auf alle Gasversorgungsnetze innerhalb des Marktgebiets umgelegt; aufgrund der anstehen­

den Novellierung des § 19a EnWG erfolgt ab dem 01 .01 .2017 eine bundesweite Umlage. 

Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in§ 10 der KoV 

vom 30.06.2016 vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Wälzungs­

prozesses erfolgt in dem BDEWNKU/GEODE-Leitfaden „Marktraumumstellung". Die durch 

die Marktraumumstellung bei den Verteilemetzbetreibem verursachten Kosten werden ent­

sprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber weitergegeben und von die­

sen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum ab 1.1.2017 an alle Netzbetreiber bundesweit 

weitergegeben. Daher sind die durch die Marktraumumstellung verursachten Kosten nicht 

als Netzkosten zu berücksichtigen. 

1.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur (Ziffer 1.1.2.2.) 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen für durch Dritte überlassene Netzinfrastruktur in einer 

Höhe von 260. 795 € geltend gemacht. Die von dem Netzbetreiber geltend gemachten Auf­

wendungen für durch Dritte überlassene Netzinfrastruktur beruhen in Höhe von 260.795 € 

auf einem Vertrag mit der Stadtwerke Sömmerda GmbH. 

Netzbetreiber können gemäß § 4 Abs. 5 GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf 

Grund einer Überlassung betriebsnotwendiger Anlagengüter anfallen, maximal in der Höhe 

ansetzen, wie sie anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen würden. Die Preise für die 

Überlassung betriebsnotwendiger Anlagengüter sind somit an den kalkulatorischen Vorga­

ben der GasNEV zu messen. Liegt das gezahlte Entgelt dagegen unterhalb der nach den 

kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV ermittelten Kosten, sind ausschließlich Kosten in der 

Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes anzusetzen. Daher werden die kalkulatorischen 

Kosten des überlassenden nach den Maßstäben der GasNEV geprüft. Der BGH hat die hier 

verfolgte Prüfungsmethodik der Beschlusskammer vollumfänglich bestätigt (BGH, 

EnVR 79/07 - "swu Netz GmbH"). 

1.1.1. Überlassungsvertrag mit Stadtwerke Sömmerda GmbH 

Dem Netzbetreiber wurden von der Stadtwerke Sömmerda GmbH Anlagegüter überlassen. 

Hierfür hat der Netzbetreiber Aufwendungen in einer Höhe von 260.795 €geltend gemacht. 

Diese waren in voller Höhe zu berücksichtigen, da die sich ergebenden kalkulatorischen 

Kosten den geltend gemachten Aufwand übersteigen. Sofern die sich aus der Gewinn- und 

Verlustrechnung des Netzbetreibers ergebenden tatsächlichen Aufwendungen für den 

Pachtgegenstand geringer sind als die nach § 4 Abs. 5 GasNEV bestimmten Kosten (Vgl. 

Anlage 1-VPx), hat die Beschlusskammer lediglich die tatsächlichen Aufwendungen berück­

sichtigt. Eine Berücksichtigung kalkulatorisch erhöhter Pachtaufwendungen würde dem Sinn 
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und Zweck der Regelung des§ 4 Abs. 5 GasNEV widersprechen, wonach überhöhte Netz­

entgelte vermieden werden sollen; zudem würde der in § 1 Abs. 1 EnWG normierte Zweck 

der Preisgünstigkeit der Energieversorgung konterkariert. 

Bei der Aggregation der Gesamtkosten aus Netzbetreiber und Verpächter unter der Position 

.Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" hat die Beschlusskammer den negativen 

Differenzbetrag aus tatsächlicher Pacht und kalkulatorischer Pacht berücksichtigt. Dadurch 

wird gewährleistet, dass die Gesamtkosten durch die Gesamtkostenkonsolidierung nicht er­

höht werden. 

Der Netzbetreiber hat das Pachtentgelt in Höhe von 260. 795 € unter der Kostenposition 

1.5.6 sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige 

Leasingraten, Gebühren und Beiträge ausgewiesen. Da es sich hierbei nicht um Aufwen­

dungen für überlassene Netzinfrastruktur handelt, wurden diese in die Kostenposition 

1.1.2.2. umgebucht. 

1.2. 	 Personalaufwand, davon Löhne und Gehälter (Ziffer 1.2.1.) 

Im Basisjahr werden in der Position Löhne und Gehälter ein Betrag in Höhe von 360.160 € 

inklusive Lohnnebenkosten geltend gemacht. Die Aufwendungen werden nicht in voller Höhe 

anerkannt. Der Netzbetreiber gibt im Bericht an, dass die Kostensteigerungen im Basisjahr 

gegenüber dem Vorjahr maßgeblich aus der Tariferhöhung die sich aus den Tarifverhand­

lungen zum 01. März 2016 und 01. Februar 2017 sowie die Inflationen für die Jahre 2016 ­

2018 ergeben. Die Kostensteigerung gemäß der Tarifverhandlungen betragen 19.774 €. 

Hierbei handelt es sich nicht um Aufwand, der in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jah­

res 2015 enthalten ist. Die Berücksichtigung derartiger Plankosten ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 

ARegV ausgeschlossen. 

A~s Personalkosten werden nach Abzug der oben genannten Punkte ein Aufwand von 

340.386 €im Basisjahr angesetzt. 

1.3. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Bürobedarf, Drucksa­

chen und Zeitschriften (Ziffer 1.5.8.) 

Der Netzbetreiber macht einen Betrag in Höhe von 12.805 € in der Position Bürobedarf, 

Drucksachen und Zeitschriften im Basisjahr geltend. Der Aufwand wird nicht in voller Höhe 

anerkannt. Die Kosten sind zum Vorjahr um 99% und im Durchschnitt über die Jahre 2011 

bis 2014 um 70% gestiegen. Im Bericht hat der Netzbetreiber keine Angaben Art und Um­

fang der Kostensteigerung gemacht. Der Aufwand wird Mangels Nachweise in der Höhe 

nicht anerkannt. 

Seite 5 von :32 



-········ ··· ··-	 -·-·-···· ···--·-··---------------------. 

Anlage 1-NB 

Da der Netzbetreiber jedoch anhand des entsprechenden Wertes aus dem Jahr 2016 plausi­

bilisiert hat, dass der Kostenaufwuchs im Basisjahr teilweise mit einem allgemeinen Anstieg 

des Kostenniveaus korrespondiert, wurde ein fünftel des Aufwuchses gegenüber dem 

Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2014 anerkannt. 

Es wird ein Aufwand in Höhe von 5.651 €a ls sonstige betriebliche Kosten, davon Bürobe­

darf, Drucksachen und Zeitschriften anerkannt. 

1.4. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Rechts- und Bera­

tungskosten (Ziffer 1.5.10.) 

Der Netzbetreiber macht einen Betrag in Höhe von 34.095 €in der Position Rechts- und Be­

ratungskosten im Basisjahr geltend. Der Aufwand wird nicht in· voller Höhe anerkannt. Die 

Kosten sind zum Vorjahr um 146% und im Durchschnitt über die Jahre 2011 bis 2014 um 

56,4% gestiegen. Auffällig ist auch, dass der geschlüsselte Anteil in % (Gemeinkosten) der 

Rechts- und Beratungskosten im Basisjahr im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch ist. Im 

Basisjahr beträgt dieser 83%. In den Jahren 2011 bis 2014 liegt der Verteilungsschlüssel 

zwischen 25% und 48%. Im Bericht hat der Netzbetreiber keine eindeutigen und konkreten 

Nachweise vorgelegt, die daraus ableiten, dass die Ausgaben in der genannten Höhe in den 

Folgenjahren wiederkehren werden. Der Aufwand wird Mangels Nachweise in der Höhe nicht 

anerkannt. Das Kostenniveau wird auf den Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2014 in Höhe 

von 21.805 €angepasst. 

1.5. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sponsoring, Werbung 

und Spenden (Ziffer 1.5.11.) sowie Aufwendung für Bewirtung und Geschenke 

(Ziffer 1.5.13.) 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es 

handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spen­

den generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 

GasNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsinstru­

mente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungsfähig. Aus der 

natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ih­

ren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneher­

ein nicht erreichen können, da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen 

konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn 

ist - bedingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Gasnetzbetrieb nicht erfor-
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derlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziier­

ten Vertrieb. Ein entsprechender Nachweis der Betriebsbezogenheit der geltend gemachten 

Kosten ist überdies nicht erfolgt. Gleiches gilt für die in der Kostenposition 1.5.13. ausgewie­

senen Geschenke in Höhe von 3.541€. 

1.6. Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sonstiges (Ziffer 1.5.18.) 

Der Netzbetreiber macht einen Betrag in Höhe von 182.220 € geltend. Im Tabellenblatt 

C1_Sonstiges sowie im Bericht ist der Betrag den Einzelpositionen Geschäftsbesorgung, 

EDV Kosten, GWG, Vorjahr und sonstiges zugeordnet. Von dem Gesamtaufwand sind 

46.330 € (25%) als direkte Einzelkosten und 135.889,63 € (75%) als Umlagekosten dem 

Gasnetz zugeordnet. Der Netzbetreiber wendet bei der Verteilung der Umlagekosten drei 

Kostenverteilungsschlüssel an. Die Verteilung der Kosten findet mehrstufig durch Anwen­

dung des Umsatzschlüssels von 24%, des Personalschlüssels von 16% sowie des Personal 

& Aktivitäten-Schlüssels von 55% statt. Für die Verteilung dieser Kosten werden die Unter­

nehmensgesamtkosten zugrunde gelegt. 

Die Beschlusskammer ist der Ansicht, dass der Umsatzschlüssel in Höhe von 24% nicht 

sachgerecht ist. Bei dem Umsatzschlüssel wird das Verhältnis Umsatz der Sparte Gasnetz 

zu dem Umsatz der Sparte Gas Gesamt gebildet. Dieser Schlüssel wird dann an dem Ge­

samtkostenblock „sonstige betriebliche Aufwendungen, davon sonstiges" für das Unterneh­

men Stadtwerke Sömmerda Energieversorgung GmbH angewendet. Das Verhältnis Umsatz 

Gasnetz zu Umsatz Gesamtunternehmen liegt bei 6% und nicht bei 24%. Eine Anwendung 

des Umsatzschlüssels von 6% auf den Gesamtkostenblock der „sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen, davon sonstiges", nach Abzug der Einzelkosten, ist sachgerechter. 

Weiterhin ist anzumerken, dass der Gasvertrieb mit 19% Umsatzanteil am Gesamtunter­

nehmensumsatz einen höheren Anteil an den Umsatzerlösen als das Gasnetz hat. Gleich­

wohl ordnet der Netzbetreiber im Ergebnis dem Gasvertrieb von den Kosten, die gemein­

schaftlich genutzt werden und deshalb geschlüsselt zugeordnet sind, einen geringeren Be­

trag zu. Dies ist widersprüchlich. Die zu verteilenden Umlagekosten für den Kostenblock 

„s·onstige betriebliche Aufwendungen, davon sonstiges" des Gesamtunternehmens betragen 

658.025 €. Davon werden dem Gasvertrieb 81.933 € (13%) und dem Gasnetz 135.890 € 

(28%) zugeordnet. 

Die Beschlusskammer 9 ist nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen zu dem Ergebnis ge­

kommen, dass der Netzbetrieb Gas mit zu hohen Kosten aufgrund der nicht sachgerechten 

Schlüsselung belastet wird. Der Aufwand ist um 93. 784 €auf 88.435,65 €, zu kürzen. 
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Die anerkennungsfähigen Aufwendungen für „sonstige betriebliche Aufwendungen, davon 

Sonstiges" setzten sich aus den nachgewiesenen Einzelkosten in Höhe von 46.330 € und 

aus den Gemeinkosten in Höhe von 42.105 €zusammen. 

Als Gemeinkosten setzt die Beschlusskammer 9 einen Betrag in Höhe von 42.105,43 € an. 

Die von der Beschlusskammer als sachgerecht angesehenen Gemeinkosten in Höhe von 

42.105,43 ergeben sich aus der Anwendung des Umsatzschlüssels Gasnetz von 6% an den 

Umlagekosten Gesamtunternehmen in Höhe von 658.025 €zusammen. 

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbe­

triebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition bei der 

Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ist die 

Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu un­

terscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 01 .01 .2006 aktiviert wurden (Altanlage), und 

Anlagegütern, die ab dem 01 .01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte we-rden mittels Indexierung der historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlage­

vermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den 

Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV ausge­

hend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linea­

ren Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu ermitteln. 

Gemäß § 6 Abs. 5 GasNEV sind seit dem 1.1.2004 die kalkulatorischen Abschreibungen für 

jede Anlage jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 

nach Anlage 1 (zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) vorzunehmen; hierdurch konnte es ggf. zu ei­

nem Wechsel der Nutzungsdauer kommen. 
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2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens rele­

vanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 GasNEV). Die­

se Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und Herstellungskosten durch eine Rückrech­

nung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung 

qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Oie Beschlusskammer 

geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Höhe 

nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen. Die Beschluss­

kammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie hierbei zu der Erkenntnis ge­

langen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten zugrunde 

gelegten errechneten Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht den historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten entsprechen, wird sie von ihren Rücknahmebefugnissen Ge­

brauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in Re­

de stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige Vermögen­

steile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach allgemeiner 

Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betriebszweck dienen. 

Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem Betrieb dient. 

Nlicht aktivierten sondern z. B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermögensgegen­

ständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt werden muss, dass 

diese Beträge in der Vergangenheit schon wiederverdient wurden, ist der Netznutzer nicht 

durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu belasten. 

2.2. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei­

bungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 GasNEV bei den 

Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszu­

gehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauf­

lebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ur-
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sprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 Gas­

NEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentums­

verhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder vergleich­

bare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Netzkosten 

führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst gerin­

gen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgebe­

rische Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Monopo­

le, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für erworbe­

ne Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Fal­

le eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Ab­

schreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a. d. W., Rn. 47 ff.) 

2.3. Tagesneuwerte 


Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei­


bungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem jeweiligen Ta­


gesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller anlagenspezifisch ermit­


telten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 S. 1 GasNEV ist der Ta­


gesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaf­


fungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen Anschaf­


fungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat 


unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 


6a GasNEV zu erfolgen). 


Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des Statisti­

schen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 Verwal­

tungsgebäude, 111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel- und 

Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleis-
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tungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 Stahllei­

tungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 Stahlleitun­

gen bitumiert, IV.2 Grauguss (> ON 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 Polyethylen (PE­

HD) und IV.5 Polyvinylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis­

tungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fach­

serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerbli­

cher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger­

preise gewerblicher Produkte). 

§Sa Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des Sta­

tistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu ver­

wendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren be­

stimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 

dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem Verket­

tungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung 

unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Er­

läuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Be­

triebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteue·r (statistisches Bundes­

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 
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1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz­

steuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun­

gen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 die Indexrei­

he Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohverbindungsstü­

cke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 die Indexreihe Rohre 

aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 die Indexreihe Präzi­

sionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, In­

dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) für den Zeitraum vor 1968 die 

Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er­

zeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral­

ölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerb­

licher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger­

preise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV In­

dexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften Anla­

gegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den histori­

schen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus 

dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist 

auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2015, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2015 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des Jah­

res 2015. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2015) beträgt somit 1. Bei Anlagegütern, 

welche im Jahr 2006 bis 2015 angeschafft wurden, handelt es sich um Neuanlagen, so dass 

hierbei gemäß§ 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt 

und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

§ 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl (Anlagengruppe IV.1.1-IV.1 .3 

der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die vom jeweiligen Druck der 

Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 bar, ist hiernach am aktu-
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ellen Rand die Indexreihe "Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz­

steuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an­

zuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit einem Druck größer als 

16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 40 % aus der Indexreihe 

„Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" 

(vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produk­

te) und zu 60 % aus der Indexreihe "Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2015 relevanten Preisindi­

zes sind erläutert unter www.bundesnetzagentur.de > Beschlusskammern > Beschlusskam­

mer 9 > Hinweise und Leitfäden > Preisindizes. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahtresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der Einzelab­

schreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 01 .01.2006 akti­

viert) und Neuanlagen (ab dem 01.01 .2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt- und Neuanlagen 

unterscheiden sich dadurch, dass für eigenfinanzierte Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach§ 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein Zu­

gang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 

Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen An­

schaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßig.e Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 

HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs­

dauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grund­

stücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt 

werden. 

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Di'e kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtigung der Eigen­

kapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 Gas­

NEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende 

Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die 

anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen 
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ergibt sich aus den relevanten Restwerten z~ historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnut­

zungsdauer(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 

Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulato­

rische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

RestwertTNWi Restwert . 
Kalk.Jahresabschreibung; = · x EKQuote + AKIHK.• x FKQuote 

Restnutzungsdauer; Restnutzungsdauer 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer,) gleich der Diffe­

renz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl der 

vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der Restwert 

TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der Restwert 

AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her­

stellungskosten. 

2.4.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmetho­

de zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quo­

tienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 

Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneu­

werte entfällt für Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

Kalk.Jahresabschreibung= AKIHK;
ND, 

2.5. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2015 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2015 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist § 6 i. V. m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 
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Nlutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen. Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs_ 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S . 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde ge­

legt. 

2.6. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische Ab­

schreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 

5-NB bzw. Anlage 2.1-NB, wobei die kalkul'atorischen Abschreibungen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Neuanlagen) und die kalkulatorischen Restwerte zu Tagesneu­

werten (für Altanlagen) - jeweils gesondert für den Anteil, der auf die FK- und EK-Quote ent­

fällt und ebenfalls gegliedert nach Anlagengruppen - separat ausgewiesen werden. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - geglie­

dert nach Anlagengruppen - aus Anlage 5-NB bzw. Anlage 2.2-NB, wobei nach NeuanFa­

gen (Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten und Altanlagen (Bewertung 

nach Tagesneuwerten) differenziert wird. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte 

(originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdau­

ern) und die durchgeführten Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kal­

kulatorischen Restwerte und kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

ergeben sich aus Anlage 5-NB. 

3.. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Emgenkapitalverzinsung auf Grundlage des be­

truebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. § 7 

Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV aus 

der Summe der 

Seite 15 von 32 



---------- ··--· . - ·- - --------------------­

Anlage 1-NB 

1 . kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt­

anlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und multipli­

ziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

2„ kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt­

anlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des betriebs­

notwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 

Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des Sach­

anlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen Finanzanlage­

und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage­

vermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zum Jahresende 2015 und der Jahresabschreibung 2015 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, im 

Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11 .2015, EnVR 42/14.). 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenka­

pitalverzinsung nicht zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 14.08.2008, Az. KVR 39/07). 

Sie unterfallen weder dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 GasNEV noch stellen sie 

nach dem Normzweck anzusetzendes Eigenkapital dar. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen­

kapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung der 
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Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten zu 

erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapi­

talanteils(§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV). 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi­

tal (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen, die auf die 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die Berech­

nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB. 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne­

risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den kalkulato­

risch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapi­

tal auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich dem­

nach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 
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Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede· einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK f und dem BNV /. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanlagevermö­

gens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkulatori­

schen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung der 

Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit deren Be­

triebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögens­

gegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage­

vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen und die 

Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 3-NB. 

3.1.3. 	 Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich sind. Das heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 

kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller Berück­

sichtigung i. R. d. nach § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begrün­

det werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung 

des abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings 

kann ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009, Az. EnVR 79/07 =ZNER 

2009, 252 ff.). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschluss vom 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 GasNEV 
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i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmeri­

schen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. 

Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnot­

wendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt hätten. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 

vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az.. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlagevermö­

gen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben kann. Das 

Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sachanlagevermögens 

anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als Fi­

nanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterwor­

fen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.­

Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine die Kapitalkosten übersteigenden Zinserträge 

für die ausgewiesenen Finanzanlagen nachgewiesen, zeigt das vielmehr, dass diese im All­

gemeinen für den Betrieb des Netzes nicht notwendig sind. 

Die Finanzanlagen, die zum 31 .12.2014 in Höhe von 28.849 €für die Absicherung von Wert­

guthaben des Alterszeitmodells ausgewiesen werden, werden nicht anerkannt, da keine 

Zinseinnahmen für diese Anlage entstehen. 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des Betriebs­

vermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, ist 

Umlaufvermögen kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegenstand, sondern ein 

W,irtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die ständige Rechtsprechung des 
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BFH: Urteil vom 31.05.2001, Az. IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. 10; Urteil vom 28.05.1998, 

Az.. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der Bi­

lanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit vorzuneh­

men. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber 

[ ... ]darzulegen und zu beweisenu. (BGH, Beschluss vom 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und die liquiden Mittel bzw. Forderungsbestände 

somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den Betreibern von Gasversor­

gungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb stehende Unternehmen, so 

dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein kann, da die Vorhaltung liqui­

der Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den Netzbetrieb erfolgt. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vorgehalte­

nes Umlaufvermögen Kapitalkosten - ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. Eine 

effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in Gestalt von 

Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und auch kurz­

und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, die wegen 

der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer 

führen. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte Ei­

genkapital auf höchstens 40 % zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote unter 

Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig beabsichtigte 

Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch Eigenkapital würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also ein Er­

gebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen 

würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert werden. Finanzierungs­

quelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente Abschreibungen sowie 

neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet [„.] ein im 

Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, Az.. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus verdien­

ten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch kostengüns-
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tig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizienten Ansparung kurz- und mittelfris­

tig liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es hierfür nicht. Das Vorhalten der verdienten 

Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass der ursprüngliche Investiti­

onsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, während die tatsächliche 

effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultie­

renden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehr­

fachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Be­

triebsführung. Gemäß diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den 

Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dage­

gen anteilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in Einzelfäl­

len nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass der 

Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen Fällen 

sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen- bzw. 

Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft als die 

Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d. h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange Abschreibungs­

zeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den verdienten Ab­

schreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für einen längeren 

Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effiz.ient, 

liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. In solchen Fäl­

len sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen­

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Orittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die Investitions­

fähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den Finanzmittelzu­

fluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unter­

nehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht ge­

währleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenin­

tensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige 

und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichts-
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punkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirt­

schaftlich erforderlich sind. 

Forderungen aus Netzentgelten gemäß § 18 GasNEV 

Der Netzbetreiber weist Forderungen aus Netzentgelten in Höhe von insgesamt 61 .121 € 

(Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand) aus Diese ergeben sich vollständig 

aus Forderungen aus Netzentgelten gegenüber Netzkunden (Bilanzposition 2.2.1 .a. im Er­

hebungsbogen).Forderungen aus Netzentgelten sind nur dann anerkennungsfähig, wenn 

sich diese im Rahmen einer effizienten Betriebsführung als effizient und betriebsnotwendig 

erweisen. 

Ausweislich § 9 Nr. 5 der Anlage 3 zur KoV erfolgt die Abrechnung der RLM­

Ausspeisepunkte nach dem Jahresleistungspreissystem monatlich vorläufig und nachschüs­

sig auf Grundlage der Messwerte des jeweiligen Monats. Sofern im betreffenden Abrech­

nungsmonat eine höhere als die bisher im Abrechnungszeitraum erreichte Maximalleistung 

auftritt, erfolgt in diesem Abrechnungsmonat oder am Ende des Abrechnungszeitraums eine 

Nachberechnung der Differenz zwischen der bisher berechneten und neuen Maximalleistung 

für die vorausgegangenen Monate des aktuellen Abrechnungszeitraums. Gemäß § 9 Nr. 9 

der Anlage 3 zur KoV werden Rechnungen und Abschlagsberechnungen zu dem vom Netz­

betreiber angegebenen Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der 

Zahlungsaufforderung. 

Ausweislich des § 9 Nr. 7 der Anlage 3 zur KoV ist der Netzbetreiber berechtigt, für Ausspei­

sepunkte mit Standardlastprofil monatliche oder zweimonatliche nachschüssige Abschlags­

zahlungen für die Netzentgelte zu verlangen. Ändern sich die für die Berechnung der Ab­

schlagszahlungen relevanten Parameter, können die Vertragspartner auch unterjährig eine 

Anpassung der Abschlagszahlungen verlangen. Hier gilt ebenso § 9 Nr. 9 der Anlage 3 zur 

KoV, wonach Rechnungen und Abschlagsberechnungen zu dem vom Netzbetreiber ange­

gebenen Zeitpunkt fällig werden, frühestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der Zah­

lungsaufforderung. 

Die Netzentgelte werden somit den Kunden ex post im Folgemonat für den vorangegange­

nen Monat mit einem Zahlungsziel von mindestens 10 Werktagen in Rechnung gestellt. Da 

der Netzbetreiber zum Ende des Monats die Netzentgelte fakturiert, können bei effizientem 

Forderungsmanagement entsprechend der KoV keine höheren Forderungsbestände auflau­

fen, als sie 1/24 der Umsatzerlöse an Ausspeisepunkten mit und ohne Leistungsmessung 

entsprechen. 

Die Vereinbarung gesonderter Netzentgelte nach § 20 GasNEV ist gemäß § 8 Nr. 3 Anlage 3 

zur KoV nicht Gegenstand des Standardvertrags nach KoV. Bei effizientem Forderungsma-
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nagement ist davon auszugehen, dass der Netzbetreiber keine größeren Forderurngsbestän­

de auflaufen Sässt als an anderen Ausspeisepunkten. Zudem steht die Höhe des Sonderent­

gelts gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV im Vorfeld fest. Somit sind Forderungen aus gesonderten 

Netzentgelten anerkennungsfähig in Höhe von 1/24 der Umsatzerlöse aus gesondertem 

Netzentgelt gemäß § 20 Abs. 1 GasNEV. 

Gleiches gilt für die Forderungen aus Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung sowie 

aus Entgelten mit Preisnachlässen gemäß § 3 KA V i. V. m. § 18 GasNEV und sonstigen 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten. 

Aus den Erlösen aus Konzessionsabgaben können keine anerkennungsfähigen Forderungen 

resultieren. Denn die Netzentgelte verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe, so dass 

eine Berücksichtigung von Forderungsbeständen aufgrund der Konzessionsabgabe in den 

Netzkosten sachfremd und somit nicht betriebsnotwendig ist. 

Auch Erlöse aus Differenzmengen werden nicht berücksichtigt. Hier gleichen sich Erlöse und 

Aufwendungen im Zeitablauf aus, weshalb sie als durchlaufender Posten nicht betrachtet 

werden. Spiegelbildlich zu den Forderungen werden auch entsprechende Rückstellungen 

nicht berücksichtigt. 

Der Netzbetreiber weist Umsatzerlöse aus 

• 	 für Erlöse aus Ausspeisepunkten ohne Leistungsmessung in Höhe von 964.086 €, 

• 	 für Erlöse aus Ausspeisepunkten mit Leistungsmessung in Höhe von 0,00 €, 

• 	 für Erlöse aus Entgelten für die Abrechnung in Höhe v~n 0,00 €, 

• 	 für Erlöse aus Entgelten für die Messung in Höhe von 259.643 €, 

• 	 für Erlöse aus Entgelten für den Messstellenbetrieb in Höhe von 0,00 €, 

• 	 für Erlöse aus gesondertem Netzentgelt gemäß § 20 Abs. 2 GasNEV in Höhe von 

28.937 €, 

• 	 für Vertragsstrafen 0,00 €, 

• 	 für Erlöse aus Entgelten mit Preisnachlässen gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV in 

Höhe von 0,00 €, 

• 	 für sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten in Höhe von 0,00€. 

Insgesamt können damit1 .252.666 € an Umsatzerlösen der Beurteilung der Anerkennungs­

fähigkeit der Forderungen zugrunde gelegt werden. 1/24 dieser Umsatzerlöse betragen 

52.194 € ; in dieser Höhe sind die Forderungen aus Netzentgelten anerkennungsfähig. 

Seite 23 von 32 



Anlage 1-NB 

Liquiditätsnahe Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber weist Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitu­

ten und Schecks (Position 3.4.) in Höhe von 372.008 € (Mittelwert) aus. Zudem weist er in 

der Position Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (Position 3.2.2.) 26.247 € 

(Mittelwert) aus. 

Der Netzbetreiber hat nicht nachgewiesen, dass die liquiden Mittel sowie die liquiditätsnahen 

Forderungen betriebsnotwendig sind. Ob Umlaufvermögen zur Bedienung von Verbindlich­

keiten notwendig ist, lässt sich aus Sicht der Beschlusskammer im Ergebnis beurteilen, wenn 

die konkreten Mittelzu- und abflüsse dargelegt werden, d. h. aufgezeigt wird, wann und aus 

welchen Mitteln diese Verbindlichkeiten getilgt werden sollen. Ohne eine konkrete Gegen­

überstellung der Mittelzuflüsse und des Umfangs sowie insbesondere des Fälligkeitszeit­

punkts der zu erfüllenden Verbindlichkeiten können der Liquiditätsbedarf und die Finanzie­

rungsstruktur des Netzbetreibers nicht korrekt ermittelt und beurteilt werden. Erforderlich ist 

eine dynamische Betrachtung und Darstellung des Liquiditätsbedarfs (OLG Düsseldorf, Be­

schluss vom 11.11.2015, Vl-3 Kart 118/14 (V)). Der Netzbetreiber hat unter Tabellenblatt 

E_CF _Rechnung des Erhebungsbogens keine Liquiditätsrechnung vorgelegt. 

Er hat auch keine anderen Nachweise zur Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens vor­

gelegt. Daher waren die geltend gemachten liquiden Mittel und die liquiditätsnahen Forde­

rungen nicht anerkennungsfähig. 

Sofern der Netzbetreiber an einem Cash-Pooling-System mit anderen verbundenen Unter­

nehmen partizipiert, sind liquide Mittel und liquiditätsnahe Forderungen für ihn nicht betriebs­

notwendig. Partizipiert der Netzbetreiber an einem Cash-Pooling-System, wäre es nicht 

sachgerecht, den Netznutzer für Liquiditätsbedarfe des Netzbetreibers durch die Anerken­

nung von Kassenbeständen oder kurzfristigen Bankeinlagen (die ohne Cash Pooling vorzu­

halten wären) mit den vergleichsweise teuren regulatorischen Eigenkapitalzinsen zu belas­

ten; die Vorteile, die der Netzbetreiber durch das Cash Pooling hat, sind an den Netznutzer 

weiterzugeben. Etwaige Zinsaufwendungen, die im Rahmen des Cash Pooling für negative 

Salden aus Liquiditätsbedarfen innerhalb des Konzernfinanzmanagements entstehen, wer­

den - sofern der zu Grunde liegende Zinssatz für den konzerninternen Überziehungskredit 

dem Effizienzgebot genügt - vollständig anerkannt. Unerheblich ist dabei, ob auch konkret 

Zinsaufwendungen anfallen. Sofern keine Zinsen gezahlt werden (Zinssatz für einen Nega­

tivsaldo= O %), kann selbstredend auch kein Aufwand anerkannt werden. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (3. 2. 1J 
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Der Netzbetreiber macht Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

61.121 €(Mittelwert) geltend. Davon zu berücksichtigen waren Forderungen aus Netzentgel­

ten in Höhe von 52.194 € (siehe vorherige Ausführungen). Darüber hinaus waren keine For­

derungen aus Lieferungen und Leistungen zu berücksichtigen. 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben darüber gemacht, worum es sich bei dieser Position 

handelt. Entsprechend konnte die Beschlusskammer auch keine Betriebsnotwendigkeit der 

Forderungen aus Lieferung und Leistungen, die nicht aus Netzentgelten resultieren, feststel­

len. 

Sonstige Vermögensgegenstände (Position 3.2.4) 

Der Netzbetreiber weist sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 8.935 €(Mittelwert) 

aus. Die sonstigen Vermögensgegenstände waren in voller Höhe nicht zu berücksichtigen. 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben darüber gemacht, worum es sich bei dieser Position 

handelt. Entsprechend konnte die Beschlusskammer auch keine Betriebsnotwendigkeit der 

sonstigen Vermögensgegenstände feststellen. 

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 GasNEV (BNV /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berücksichtigungsfähigen Umlauf­

vermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen nach § 6 GasNEV (BNV /) aus 

Anlage 3-NB bzw. Anlage 4-NB. 

3.1.5. Abzugskapital 

Als Abzugskapital wird nach§ 7 Abs. 2 GasNEV der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand der folgenden Positionen angesetzt: 

Rückstellungen 

erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss­

nehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Gasversorgungsnet­

zen zinslos zur Verfügung stehen. 
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§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot­

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit sind das betriebsnot­

wend ige Abzugskapital und das verzinsliche Fremdkapital in der vollen in der Bilanz ausge­

wiesenen Höhe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07; 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 07.04.2016, Az. 201 Kart 12/14). 

3.1.5.1 . Baukostenzuschüsse 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen sind, wer­

den im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies entspricht der Behandlung 

von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Aktivseite (Vgl. BGH, 

Beschluss v. 10.11 .2015, EnVR 42/14.). 

3.1.6. 	 Verzin$1iches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot­

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit ist das betriebsnot­

wendige verzinsliche Fremdkapital grundsätzlich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen 

Höhe zu berücksichtigen. 

3.1 .7. 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK 1) 

Aus dem betriebsnotwendigen Vermögen abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklageanteil, des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das be­

triebsnotwendige Eigenkapital nach § 6 GasNEV (BNEK /) aus Anlage 3-NB bzw. Anlage 4­

NB. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 3-NB. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und betriebsnot­

wendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 
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+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur ·Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit den­

jenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkula­

torischen Abschreibungen gemäß§ 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei 

der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichti­

gung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V . m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 
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übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 3-NB ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö­

gen gemäß § 7 GasNEV (BNV //) aus Anlage 3-NB. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 3-NB. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % überstei­

genden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) be­

trägt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK ff) in zwei Anteile zu zerlegen. 

Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht überschreitet (BNEK II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelas­

sene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II > 40% = BNEK II - BNEK II s 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4} 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II} nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II} beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi­

tal 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II} auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Auftei­

lung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben ist. 

Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten (Anteil SAVneu} ergibt sich aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Rest-

Seite 28 von 32 



Anlage 1-NB 

werten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen 

Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulato­

rischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der Diffe­

renz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen (Anteil 

SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB. 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB. 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10.2016, unter 

dem Aktenzeichen BK4-16/161, für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenka­

pitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % nach Gewerbesteuer 

und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht über­

steigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s 40% " Anteil SAVneu * 6,91 % + BNEK II s 40% * Anteil SAValt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß 

§ 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01 .2013 nach§ 7 Abs. 7 GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 
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GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gemäß§ 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite.n. Im Einzelnen ergeben sich die­

se Werte aus · der ... Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten ­

Anleihen .der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in­

ländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der „Umlaufs­

rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe".3 Die anzu­

wendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 

werden. 
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Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2006 bis 2015 eine durchschnittliche 

Rendite von 3,03 % ab. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-NB. Für 

das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV 

(BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB. 

Die Eigenkapitalverzinsung für den Netzbetreiber überkompensiert die negative Eigenkapi­

talverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapitalverzinsung stellt somit lediglich 

einen .rechnerischen Zwischenschritt" dar. In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugu­

te gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus Pächter und Verpächter wird dem Netzbetreiber 

über den in Ansatz gebrachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers 

zugute gebracht (BGH, EnVR 79/07 nSWU Netze GmbH", S. 18.). 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge­

bracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Ge­

werbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz 

handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR­

Drs. 247/05 S.30.). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kalkulatori­

schen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn- und Ver­

lustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen 

Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist 

somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. 

Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 

14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewer­

besteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu­

denstadt, Rn. 46.). 
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Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK l/~40% * Anteil SAValt * 5, 12 % + BNEK II~ 40% * Anteil SAVneu * 6,91 % 

* + BNEK II> 40% * 3,03 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 4-NB 

ausgewiesen. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß § 9 Abs. 1 GasNEV 

Gemäß § 9 GasNEV sind sonstige Erlöse und Erträge, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb 

zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Eigenleistungen, Zins- und Beteili­

gungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzuschüsse oder sonstige Erträge und Erlöse 

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten 

in Abzug zu bringen. Die von gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Baukos­

tenzuschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich netzkos­

tenmindernd anzusetzen. Baukostenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung 

eines Anschlusses für die Einspeisung von Gas entrichtet wurden, sind anschlussindividuell 

über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

4.1 . 	 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen gemäß§§ 13 Abs. 4 GasNZV (Zif­

fer 8.3.) 

Der Netzbetreiber nimmt in der GuV-Position Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

eine Kürzung in Höhe von 2.090 €mit der Begründung, dass es sich hierbei um einen ein­

maligen Sondereffekt in 2015 handelt, vor. Die Kürzung ist nicht anzuerkennen. Dies ent­

spricht dem testierten Tätigkeitsabschluss, wo für die entsprechende Position ausgewiesen 

sind. 

4.2. Andere sonstige Erträge (Ziffer 8.4) 

Der Netzbetreiber weist in der Gewinn und Verlustrechnung unter andere sonstige Erträge 

einen Betrag in Höhe von 15.198 € aus, die er auf 3.118 € gekürzt hat. Als Erläuterung gibt 

der Netzbetreiber an, dass es bei dem Kürzungsbetrag von 12.080 € Pachtrückerstattung 

2014 die in 2015 eingenommen wurde, handelt. Aus Sicht des Netzbetreibers handelt es 

sich hierbei um einen einmaligen Sondereffekt in 2015. Gemäß den vorliegenden Unterlagen 

ist der Sachverhalt als periodenfremde Erträge zu behandeln. 

Die periodenfremden Erträge sind im testierten Tätigkeitsabschluss enthalten und fließen in 

die Ermittlung der Netzkosten mit ein. Eine ausreichende Begründung für eine Kürzung liegt 

aus Sicht der Beschlusskammer nicht vor. _Die Kürzung wird in voller Höhe nicht anerkannt. 
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Anlage l-VP1 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzeo nach.·
" . ~ . .... „· . :· 

§ 6 Abs. 1 ARegV . . .. .. . . . 

Aufwendungen für die von der Stadtwerke Sömmerda GmbH (VP1) überlassene Netzinfra­

struktur sind in Höhe von 

anerkennungsfähig. 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i. V m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom Netzbe­

treiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die Be­

zeichnung der XLSX-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell vergleich­

baren Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) 

und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen 

würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der Na­

tur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers 

entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht bekannt, solange 

der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese dezidiert 

nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der 

Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§§ 68 EnWG und 24 
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VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungslast 

begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungs­

erhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, 

EnVR 79/07, Rn. 21 ; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Vielmehr „ist es erforderlich, 

dass die tatsächlich angefallenen Kosten, deren Anfall im Basisjahr sowie deren inhaltlicher 

Bezug auf das Basisjahr dargelegt und belegt werden und die Zuschlüsselung auf das zu 

prüfende Netz plausibel gemacht wird." (OLG Stuttgart, 201 Kart 12/14, S. 7) Nicht nachge­

wiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 

(V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV ausgeft 

schlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der Durch­

führung der Kostenprufung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach§ 6 Abs. 1 ARegV 

keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer B~~onderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu berücksichti­

gen. 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäfts­

jahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der drit­

ten Regulierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich einmalig im Basisjahr i. S. d. 

§ 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu 

Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundla­

ge für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. 

BGH, EnVR 48/1 O- „EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn 

das Ergebnis der Kostenprüfung 2015 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Er­

lösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt -sind, die ausschließlich in 

diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen 

Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant ge­

genüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn 

der Netzbetreiber plausibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, 

die im Laufe der Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. Dies 

muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies ver­

deutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer nKostenprü­

fung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach§ 9 GasNEV mit einbezogen ist. 
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Die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemäß§ 20b GasNEV 

bundesweit umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertrags­

partner in § 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der Kooperationsvereinbarung zwi­

schen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen vom 

30.06.2016 (im Folgenden: KoV) vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschrei­

bung des Wälzungsprozesses erfolgt in dem BDEW / VKU I GEODE-Leitfaden nKostenwäl­

zung Biogas". Die durch die Einspeisung von Biogas bei den Verteilernetzbetreibern verur­

sachten Kosten werden entsprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber 

weitergegeben und von diesen als "vorgelagerte Netzkosten" wiederum an alle Netzbetreiber 

im Bundesgebiet weitergegeben. Daher sind die durch die Einspeisung von Biogas verur­

sachten Kosten nicht als Netzkosten zu berücksichtigen. 

Kosten, die gemäß § 19a EnWG aufgrund der Umstellung der Gasqualität entstehen, werden 

auf alle Gasversorgungsnetze innerhalb des Marktgebiets umgelegt; aufgrund der an~tehen­

den Novellierung des § 19a EnWG erfolgt ab dem 01 .01.2017 eine bundesweite Umlage. 

Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in § 1 Oder KoV 

vom 30.06.2016 vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Wälzungs­

prozesses erfolgt in dem BDEWNKU/GEODE-Leitfaden „Marktraumumstellung". Die durch 

die Marktraumumstellung bei den Verteilernetzbetreibern verursachten Kosten werden ent­

sprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber weitergegeben und von die­

sen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum ab 1.1 .2017 an alle Netzbetreiber bundesweit 

weitergegeben. Daher sind die durch die Marktraumumstellung verursachten Kosten nicht 

als Netzkosten zu berücksichtigen. 

Oie geltend gemachten Forderungsausfälle waren daher nicht berücksichtigungsfähig. 

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässig~n Netzbe­

triebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition bei der 

Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ist die 

Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu un­

terscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 01.01 .2006 aktiviert wurden (Altanlage), und 

Anlagegütern, die ab dem 01.01 .2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 
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S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlage­

vermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den 

Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV ausge­

hend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linea­

ren Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu ermitteln. 

Gemäß § 6 Abs. 5 GasNEV sind seit dem 1.1.2004 die kalkulatorischen Abschreibungen für 

jede Anlage jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 

nach Anlage 1 (zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) vorzunehmen; hierdurch konnte es ggf. zu ei­

nem Wechsel der Nutzungsdauer kommen. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens rele­

vanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 GasNEV). Die­

se Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und Herstellungskosten durch eine Rückrech­

nung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung 

qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die Beschlusskammer 

geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Höhe 

nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen. Die Beschluss­

kammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie hierbei zu der Erkenntnis ge­

langen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten zugrunde 

gelegten errechneten Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht den historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten entsprechen, wird sie von ihren Rücknahmebefugnissen Ge­

brauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in Re­

de stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige Vermögen­

steile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach allgemeiner 

Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betriebszweck dienen. 

Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem Betrieb dient. 
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Nicht aktivierten sondern z. B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermögensgegen­

ständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt werden muss, dass 

diese Beträge in der Vergangenheit schon wiederverdient wurden, ist der Netznutzer nicht 

durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu belasten. 

2.2. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemäß§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei­

bungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 GasNEV bei den 

Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten (,,historische Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszu­

gehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauf­

lebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ur­

sprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 Gas­

NIEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentums­

verhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften . 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder vergleich­

bare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Netz.kosten 

führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst gerin­

gen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgebe­

rische Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Monopo­

le, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für erworbe­

ne Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.) . Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 ·GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Fal­

le eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Ab­

schreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a. d. W., Rn. 47 ff.) 
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2.3. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei­

bungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem jeweiligen Ta­

gesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller anlagenspezifisch ermit­

telten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 S. 1 GasNEV ist der Ta­

gesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaf­

fungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat 

unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 

6a GasNEV zu erfolgen). 

Gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des Statisti­

schen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 Verwal­

tungsgebäude, 111 .8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel- und 

Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleis­

tungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 Stahllei­

tungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 Stahlleitun­

gen bitumiert, IV.2 Grauguss (> DN 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 Polyethylen (PE­

HD) und IV.5 Polyvinylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis­

tungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fach­

serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft}; 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1 .2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerbli­

cher Produkte} mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft} mit einem Anteil von 60 Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger­

preise gewerblicher Produkte}. 
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§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des Sta­

tistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu ver­

wendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren be­

st immt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 

dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem Verket­

tungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung 

unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Er­

läuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Be­

triebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches Bundes­

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 

1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau}, ohne Umsatz­

steuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun­

gen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 die Indexrei­

he Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohverbindungsstü­

cke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 die Indexreihe Rohre 

aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 die Indexreihe Präzi­

sionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, In­

dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) für den Zeitraum vor 1968 die 

Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er­

zeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral­

ölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerb­

licher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger­

preise gewerblicher Produkte). 
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Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß§ 6a Abs. 3 GasNEV In­

dexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften Anla­

gegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den histori­

schen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus 

dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist 

auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2015, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2015 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des Jah­

res 2015. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2015) beträgt somit 1. Bei Anlagegütern, 

welche im Jahr 2006 bis 2015 angeschafft wurden, handelt es sich um Neuanlagen, so dass 

hierbei gemäß§ 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt 

und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

§ 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl (Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 

der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die vom jeweiligen Druck der 

Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 bar, ist hiernach am aktu­

ellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz­

steuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an­

zuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit einem Druck größer als 

16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 40 % aus der Indexreihe 

„Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" 

(vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produk­

te) und zu 60 % aus der Indexreihe „Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2015 relevanten Preisindi­

zes sind erläutert unter www.bundesnetzagentur.de >Beschlusskammern> Beschlusskam­

mer 9 > Hinweise und Leitfäden > Preisindizes. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der Einzelab­

schreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 01 .01 .2006 akti­

viert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt- und Neuanlagen 

unterscheiden sich dadurch, dass für eigenfinanzierte Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein Zu­

gang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen An­

schaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 

HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs­

dauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grund­

stücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt 

werden. 

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtigung der Eigen­

kapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 Gas­

NEV). Der ~igenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende 

Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die 

anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen 

ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnut­

zungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 

Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 1. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulato­

rische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

Restwert,,..,w. RestwertAKIHK. 
Kalk.Jahresabschreibung;= ' x EKQuote + ' x FKQuote 

Restnutzurgsdaue~ Restnutzww;daue~ 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauerr) gleich der Diffe­

renz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl der 

vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der Restwert 

TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der Restwert 

AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her­

stellungskosten. 

2.4.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmetho­

de zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quo-
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tienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 

Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneu­

werte entfällt für Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AKIHK;
Kalk.Jahresabschreibung; = --­

ND; 

2.5. Ennittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevennögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2015 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2015 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist § 6 i. V. m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S . 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde ge­

legt. 

2.6. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische Ab­

schreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 

5-VP1 bzw. Anlage 2.1-VP1 , wobei die kalkulatorischen Abschreibungen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Neuanlagen) und die kalkulatorischen Restwerte zu Tagesneu­

werten (für Altanlagen) - jeweils gesondert für den Anteil, der auf die FK- und EK-Quote ent­

fällt und ebenfalls gegliedert nach Anlagengruppen - separat ausgewiesen werden. 
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Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - geglie­

dert nach Anlagengruppen - aus Anlage 5-VP1 bzw. Anlage 2.2-VP1, wobei nach Neuanta­

gen (Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten und Altanlagen (Bewertung 

nach Tagesneuwerten) differenziert wird. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte 

(originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdau­

ern) und die durchgeführten Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kal­

kulatorischen Restwerte und kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

ergeben sich aus Anlage 5-VP1. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des be­

triebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gem. § 7 

Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV aus 

der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt­

anlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und multipli­

ziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt­

anlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des betriebs­

. notwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 

Albs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskos-
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ten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des Sach­

anlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen Finanzanlage­

und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage­

vermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des Sachanlagevermö­

gens zum Jahresende 2015 und der Jahresabschreibung 2015 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, im 

Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenka­

pitalverzinsung nicht zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 14.08.2008, Az. KVR 39/07). 

Sie unterfallen weder dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 GasNEV noch stellen sie 

nach dem Normzweck anzusetzendes Eigenkapital dar. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen­

kapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV}. Die Berechnung der 

Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten zu 

erfolgen: 

(1 .) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapi­

talanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi­

tal (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen, die auf die 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-VP1 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalposit ionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die Berech­

nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-VP1 . 
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3.1. 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. 	 Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne­

risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den kalkulato­

risch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapi­

tal auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich dem­

nach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1(BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK I und dem BNV /. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanlagevermö­

gens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkulatori­

schen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung der 
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Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit deren Be­

triebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögens­

gegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage­

vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen und die 

Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 3-VP1 . 

3.1.3. Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich sind. Das heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 

kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Dies gilt ebenso bei der Überprüfung der beim Verpächter angesetzten Kosten. Hierbei ist 

das anerkennungsfähige Umlaufvermögen für Pächter- und Verpächterunternehmen separat 

nach den Maßstäben der GasNEV zu ermitteln (Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 

11.11.2015, Vl-3 Kart 94/14, S. 20ff; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 11.11.2015, Vl-3 Kart 

16/13, S. 26ff.). 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller Berück­

sichtigung i. R. d. nach§ 6b Abs. 1 S. 1 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begrün­

det werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung 

des abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings 

kann ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009, Az. EnVR 79/07 = ZNER 

2009, 252 ff.). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschluss vom 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 GasNEV 

i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und _kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmeri­

schen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. 

Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnot­

wendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt hätten. 
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3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 

vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlagevermö­

gen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben kann. Das 

Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sachanlagevermögens 

anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als Fi­

nanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterwor­

fern werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.­

Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine die Kapitalkosten übersteigenden Zinserträge 

für die ausgewiesenen Finanzanlagen nachgewiesen, zeigt das vielmehr, dass diese im All­

gemeinen für den Betrieb des Netzes nicht notwendig sind. 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des Betriebs­

vermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, ist 

Umlaufvermögen kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegenstand, sondern ein 

Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die ständige Rechtsprechung des 

BFH: Urteil vom 31 .05.2001, Az. IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. 10; Urteil vom 28.05.1998, 

Az.. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der Bi­

lanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit vorzuneh­

men. Die Umstände, aus denen sich die ·Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber 

[ .. . ] darzulegen und zu beweisen". (BGH, Beschluss vom 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und die liquiden Mittel bzw. Forderungsbestände 

somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den Betreibern von Gasversor­

gungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb stehende Unternehmen, so 

dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein kann, da die Vorhaltung liqui­

der Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den Netzbetrieb erfolgt. 
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Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vorgehalte­

nes Umlaufvermögen Kapitalkosten - ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. Eine 

effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in Gestalt von 

Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und auch kurz­

und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, die wegen 

der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer 

führen. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte Ei­

genkapital auf höchstens 40 % zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote unter 

Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig beabsichtigte 

Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch Eigenkapital würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also ein Er­

gebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen 

würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert werden. Finanzierungs­

quelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente Abschreibungen sowie 

neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet [.„ ] ein im 

Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus verdien­

ten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch kostengüns­

tig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizienten Ansparung kurz- und mittelfris­

tig liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es hierfür nicht. Das Vorhalten der verdienten 

Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass der ursprüngliche Investiti­

onsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, während die tatsächliche 

effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultie­

renden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehr­

fachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Be­

triebsführung. Gemäß diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den 

Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dage­

gen anteilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbas_is ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 
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Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in Einzelfäl­

len nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass der 

Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen Fällen 

sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen- bzw. 

Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft als die 

Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d. h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange Abschreibungs­

zeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den verdienten Ab­

schreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für einen längeren 

Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, 

liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. In solchen Fäl­

len sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen­

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die Investitions­

fähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den Finanzmittelzu­

fluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unter­

nehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht ge­

währleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenin­

tensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige 

und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichts­

punkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirt­

schaftlich erforderlich sind. 

Liquiditätsnahe Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber weist für den Verpächter Stadtwerke Sömmerda GmbH Kassenbestand, 

Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Position 3.4.) in Höhe 

von 346.468 € (Mittelwert) aus. 

Der Netzbetreiber hat nicht nachgewiesen, dass die liquiden Mittel sowie die liquiditätsnahen 

Forderungen lbetriebsnotwendig sind. Ob Umlaufvermögen z~r Bedienung von Verbindlich­

keiten notwendig ist, lässt sich aus Sicht der Beschlusskammer im Ergebnis beurteilen, wenn 

die konkreten Mittelzu- und abflüsse dargelegt werden, d. h. aufgezeigt wird, wann und aus 

welchen Mitteln diese Verbindlichkeiten getilgt werden sollen. Ohne eine konkrete Gegen­

überstellung der Mittelzuflüsse und des Umfangs sowie insbesondere des Fäll igkeitszeit­

punkts der zu erfüllenden Verbindlichkeiten können der Liquiditätsbedarf und die Finanzie-
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rungsstruktur des Netzbetreibers nicht korrekt ermittelt und beurteilt werden. Erforderlich ,ist 

eine dynamische Betrachtung und Darstellung des Liquiditätsbedarfs (OLG Düsseldorf, Be­

schluss vom 11 .11 .2015, Vl-3 Kart 118114 (V)). Der Netzbetreiber hat unter Tabellenblatt 

E_CF _Rechnung des Erhebungsbogens keine Liquiditätsrechnung vorgelegt. 

Er hat auch keine anderen Nachweise zur Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens vor­

gelegt. Daher waren die geltend gemachten liquiden Mittel und die liquiditätsnahen Forde­

rungen nicht anerkennungsfähig. 

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 GasNEV (BNV /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berücksichtigungsfähigen Umlauf­

vermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen nach § 6 GasNEV (BNV 1) aus 

Anlage 3-VP1 bzw. Anlage 4-VP1 . 

3.1.5. Abzugskapital 

Als Abzugskapital wird nach § 7 Abs. 2 GasNEV der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand der folgenden Positionen angesetzt: 

Rückstellungen 

erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss­

nehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Gasversorgungsnet­

zen zinslos zur Verfügung stehen. 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot­

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit sind das betriebsnot­

wendige Abzugskapital und das verzinsliche Fremdkapital in der vollen in der Bilanz ausge­

wiesenen Höhe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07; 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 07.04.2016, Az. 201 Kart 12/14). 
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3.1.5.1. Baukostenzuschüsse 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen sind, wer­

den im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies entspricht der Behandlung 

von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Aktivseite (Vgl. BGH, 

Beschluss v. 10.11 .2015, EnVR 42/14.). 

3.1.6. 	 Verzinsliches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot­

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit ist das betriebsnot­

wendige verzinsliche Fremdkapital grundsätzlich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen 

Höhe zu berücksichtigen. 

3.1.7. 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 GasNEV (BNEK 1) 

Aus dem betriebsnotwendigen Vermögen abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklageanteil, des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das be­

triebsnotwendige Eigenkapital nach§ 6 GasNEV (BNEK /) aus Anlage 3-VP1 bzw. Anlage 

4-VP1. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 3-VP1 . 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und betriebs­

notwendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten • Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK • Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 
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+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Ziur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV in sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Nleuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit den­

jenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkula­

torischen Abschreibungen gemäß § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei 

der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichti­

gung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

all.lf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 3-VP1 ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö­

gen gemäß § 7 GasNEV (BNV in aus Anlage 3-VP1. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

gemäß§ 7 GasNEV (BNEK in ergibt sich aus Anlage 3-VP1. 
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3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % über­

steigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 o/o 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) be­

trägt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. 

Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht überschreitet (BNEK II !5 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelas­

sene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II !5 40% =BNEK II - (BNV 11 • 0,4) 


Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 


(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 


Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 


Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 


diesem Fall nicht gegeben. 


3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenka­

pital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Auftei­

lung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in§ 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben ist. 

Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Rest­

werten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen 

Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulato­

rischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 
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Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I 	 [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der Diffe­

renz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen (Anteil 

SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-VP1 . 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-VP1 . 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

rne Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10.2016, unter 

dem Aktenzeichen BK4-16/161 , für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenka­

pltalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % nach Gewerbesteuer 

und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht über­

steigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II 5 40% * Anteil SAVneu * 6, 91 % + BNEK II 5 40% * Anteil SAValt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht Ober Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß 

§ 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01 .01.2013 nach§ 7 Abs. 7 GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gemäß § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich die­

se Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten ­

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der "Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in­

ländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der „Umlaufs-
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rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe".8 Die anzu­

wendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Es leitet sith für die genannten Papiere im ·Zeitraum 2006 bis 2015 eine durchschnittliche 

Rendite von 3,03 % ab. 

8 Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 

werden. 
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3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II} aus Anlage 4-VP1. Für 

das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV 

(BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-VP1. 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß§ 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge­

bracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Ge­

werbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz 

handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR­

Drs. 247/05 S.30.). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kalkulatori­

schen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn,- und Ver­

lustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen 

Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist 

somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. 

Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 

14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewer­

besteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu­

denstadt, Rn. 46.). 
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Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK 11~40% * Anteil SAValt * 5, 12 % + BNEK II ~ 40% * Anteil SAVneu * 6, 91 % 

• + BNEK II> 40% * 3,03 %] • Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 4-VP1 

ausgewiesen. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß§ 9 Abs. 1 GasNEV 

Gemäß§ 9 GasNEV sind sonstige Erlöse und Erträge, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb 

zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Eigenleistungen, Zins- und Betern„ 

gungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzuschüsse oder sonstige Erträge und Erlöse 

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten 

in Abzug zu bringen. Die von gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Baukos­

tenzuschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich netzkos­

tenmindernd anzusetzen. Baukostenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung 

eines Anschlusses für die Einspeisung von Gas entrichtet wurden, sind anschlussindividuell 

über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

5.1 . Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen I Netzanschlussbeiträ­

gen (Ziffer 8.1.) 

Dem Netzbetreiber werden Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe 

von 38.033 €hinzugerechnet" (Ziffer 8.2.). Hierbei handelt es sich um die Erträge der Auflö­

sung von Baukostenzuschüsse der Jahre 1995 bis 2006. Ab 2007 werden beim Verpächter 

Stadtwerke Sömmerda GmbH die Investitionen im Energiebereich abzüglich der BKZ als 

reine Nettoinvestition verbucht werden. Es erfolgte kein gesonderter Ausweis als Sonderpos­

ten in der Bilanz. Die erhaltenen Ertragszuschüsse werden durch geminderte historische· 

Anschaffungs- und Herstellungswerte berücksichtigt. 
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